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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Kirchen und religionspolitische Fragen

Dass sich hinter dieser lauen Glaubenshaltung dennoch starke religiöse Sensibilitäten
verbergen können, bewiesen die Stimmberechtigten des Kantons Bern. Gegen ein sehr
offen formuliertes Gesetz über die Voraussetzungen und Wirkungen der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften, welches ermöglicht hätte,
auch nichtchristliche Glaubensgemeinschaften unter gewissen Bedingungen
anzuerkennen, hatte die EDU erfolgreich das Referendum ergriffen. Im
Abstimmungskampf wurde sie nur von den SD (ehemals NA) aktiv unterstützt. Aber
hinter den Kulissen entfachte sich ein wahrer Glaubenskrieg, der nicht frei war von
rassistischen Untertönen. Er richtete sich in erster Linie gegen die Möglichkeit, dass
auch der Islam anerkannt werden könnte, obgleich von dieser Seite bisher kein
Interesse signalisiert worden war. Und die Flüsterpropaganda hatte Erfolg: entgegen
den Abstimmungsparolen aller grossen Parteien – mit Ausnahme der SVP, welche trotz
innerer Differenzen die Nein-Parole ausgab – lehnte das Berner Stimmvolk das neue
Gesetz bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 15,1% mit rund 55% Nein-Stimmen ab. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.1990
MARIANNE BENTELI
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Zu einer der im selben Jahr durchgeführten Repräsentativbefragung entgegengesetzten
Meinung über das politische Engagement der Kirchen kamen die Autoren des Berichtes
"Kirche – Gewissen des Staates?", den die Bernische Regierung ausgehend von einer
Motion aus dem Jahr 1987 in Auftrag gegeben hatte. Die Verfasser kamen zum Schluss,
dass die Kirche zu politischen Stellungnahmen nicht nur berechtigt, sondern –
zumindest aus theologischer Sicht – sogar verpflichtet sei. Zum Vorwurf, die Kirchen
betrieben Parteipolitik, so etwa in der umstrittenen Asylfrage, zeigten die Autoren auf,
dass im Vordergrund der offiziellen kirchlichen Verlautbarungen ethische Grundwerte
wie die Achtung der Menschenwürde und die dazugehörige Gewährleistung der
Menschenrechte sowie die internationale Solidarität stehen, die alle biblisch vielfach
abgestützt sind. Das Problem bestehe nicht darin, meinten sie, dass sich die Kirche
oder einzelne ihrer Vertreter kritisch zur Politik äusserten, sondern darin, dass das
lange Zeit selbstverständliche Mindestmass an allgemeinem, auch politischem Konsens
in immer mehr Bereichen zerfalle. 3

BERICHT
DATUM: 29.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Absicht der Schweizer Behörden, Asylsuchende aus dem Spannungsgebiet Kosovo in
die Heimat auszuschaffen, führte dazu, dass einzelne Kirchgemeinden im Kanton Bern
auf den Gedanken des Kirchenasyls zurückgriffen und den abgewiesenen
Aslybewerbern Unterschlupf in Kirchenräumen gewährten. Dieser Schutz vor weltlichem
Zugriff ist rechtlich nirgends verbrieft und wird von den Behörden als illegales Vorgehen
angeprangert. Bereits in den Vorjahren hatten sich Kirchgemeinden bzw. die
Landeskirchen mit Initiativen an der Grenze der Legalität für den Verbleib von ihrer
Ansicht nach in ihrer Heimat gefährdeten Menschen eingesetzt. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.10.1993
MARIANNE BENTELI

Den beiden jüdischen Kultusgemeinden im Kanton Bern (Bern und Biel) wurde vom
Grossen Rat der öffentlich-rechtliche Status zuerkannt, womit sie den drei bernischen
Landeskirchen gleichgestellt werden. Mit diesem Parlamentsbeschluss ist Bern nach
Basel-Stadt und Freiburg der dritte Schweizer Kanton, der Christentum und Judentum
juristisch gleichstellt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.09.1996
MARIANNE BENTELI

Als Schweizer Premiere übernahm der Kanton Bern aufgrund seiner neuen
Kantonsverfassung die Entlöhnung der jüdischen Rabbiner der Kultusgemeinden Bern
und Biel. Damit geht Bern über die Anerkennung der israelitischen Kultusgemeinden
hinaus, welche in den letzten Jahren in den Kantonen Basel-Stadt und Freiburg
vorgenommen wurden. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.07.1997
MARIANNE BENTELI

Die Stadt Bern – zusammen mit dem Kanton seit Jahren führend in der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung ausserchristlicher Religionsgemeinschaften – will als erste
Deutschschweizer Gemeinde in ihren Friedhöfen besondere Abteilungen für religiöse
und ethnische Minderheiten schaffen, welche es deren Angehörigen ermöglichen wird,
sich nach den Gesetzen des eigenen Glaubens beerdigen zu lassen. Der Stadtrat
genehmigte das entsprechende Reglement erstaunlich deutlich mit 66 zu 4 Stimmen
bei 5 Enthaltungen. Die Öffnung betrifft vor allem die Muslime, welche seit Jahren
verlangten, als Gruppe und in der ihnen durch den Glauben vorgeschriebenen
Ausrichtung auf Mekka bestattet zu werden. Bisher war das einzige Islam-Abteil auf
Schweizer Friedhöfen das ”carré musulman” in Genf. In Zürich ist man seit Jahren an
einer entsprechenden Änderung, doch stehen diesem Schritt kantonale Gesetze und
politischer Druck im Weg. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.08.1998
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch von ausserchristlichen
Glaubensgemeinschaften auf Begräbnismöglichkeiten im öffentlichen Raum, wenn
deren Riten den Bestattungsverordnungen in der Schweiz widersprechen, befand aber,
dass man insbesondere den Musulmanen die Möglichkeit geben sollte, eigene Friedhöfe
zu eröffnen. Dieses Urteil bewog die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, den
Wunsch der Muslime nach separaten Grabfeldern auf öffentlichen Friedhöfen endgültig
abschlägig zu beantworten. Anders verhielt sich die Stadt Bern, welche den Moslems ab
2000 auf einem der städtischen Friedhöfe ein eigenes Gräberfeld zur Verfügung stellen
wird, in welchem die Gläubigen des Islam zwar nicht vollumfänglich nach den Ritualen
ihrer Religion, aber dennoch nach deren wichtigsten Regeln (Ausrichtung auf Mekka,
möglichst lange – wenn auch nicht ewige – Grabesruhe) bestattet werden können. Nach

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.11.1999
MARIANNE BENTELI
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wie vor keine Lösung ist für die Hindus abzusehen, welche die Asche ihrer
Verstorbenen nach den Gesetzen ihres Glaubens einem fliessenden Gewässer
übergeben sollten, was ihnen vom Schweizer Gewässerschutz her verboten ist. 8

Das in der Stadt Bern im Vorjahr gutgeheissene muslimische Bestattungsfeld auf einem
bis anhin rein christlichen Friedhof konnte im Januar seiner Bestimmung übergeben
werden. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.01.2000
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER

Das in Bern geplante „Haus der Religionen“, unter dessen Dach gemäss Vereinszweck
Muslime, Aleviten, Hindus, Buddhisten, Christen, Juden, Baha’i und Sikh zum
friedlichen Dialog zusammenfinden sollen, erhielt Ende Juli die Gesamtbaubewilligung.
Eine Mantelnutzung (Wohnen, Verwaltung, Gewerbe) des durch private Investoren
getragenen Baus soll die Errichtung und den Unterhalt des eigentlichen Kultuszentrums
querfinanzieren und langfristig absichern. Stadt und Kanton Bern engagieren sich mit
diversen finanziellen Beiträgen. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.05.2011
SUZANNE SCHÄR

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Sommer dieses Jahres fand die Flüchtlingsdebatte ihren Einzug auch offiziell in
Institutionen, welche sich ausserhalb des tagespolitischen Geschehens bewegen – die
Landeskirchen. Diverse Kantone schienen mit ihren bis dahin gängigen
Unterbringungsmöglichkeiten wie Zivilschutzanlagen oder Pfadiheimen an ihre
Kapazitätsgrenzen gestossen zu sein, weshalb sie sich entschieden, ein Gesuch an
"höherer Stelle" einzureichen. Im Kanton Bern beispielsweise wurde nach einer
Behördenanfrage eine Anzeige in den Pfarreiblättern geschaltet, in welcher man sich
bei den Mitgliedern nach freiem Wohnraum für Flüchtlinge erkundete. Aber auch in den
Kantonen Zug, Schwyz oder Luzern hoffte man auf die Hilfe kirchlicher Institutionen.
Oft stiess man aber wider Erwarten auf verschlossene Pforten. Die Argumente für die
ablehnende Haltung äusserten sich dabei oft in ähnlicher Weise: Es sei nicht genug
Platz vorhanden, um zusätzlich Leute unterzubringen und zudem wäre die
Nutzbarmachung des vorhandenen Platzes oft mit zusätzlichen Umbaumassnahmen
verbunden. Des Weiteren befürchte man teilweise grosse Einschnitte im Alltag der
bisherigen Bewohner – Störung der klerikalen Gepflogenheiten oder Einschränkung der
Privatsphäre als Beispiele –, zumal man den Asylsuchenden keine besondere
Unterhaltung bieten könne und diese folglich mit Nichtstun beschäftigt wären. Diese
Haltung rief aber auch Kritiker auf den Plan: Viele Gotteshäuser schienen in der Frage
der Nächstenliebe ihre Grenze beim traditionellen Engagement in der Form von
Betreuungsprogrammen wie Deutschkursen oder Rechtsberatungen zu ziehen. Die
Kritik richtete sich an dieser Stelle aber primär an die Kirchenoberen; die Kirchenbasis
setze sich bereits für die Menschen in Not ein. So setzte beispielsweise Matthias Hui
(Co-Redaktor der Zeitschrift "Neue Wege") gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus
seinem Netzwerk "Kirche? NordSüdUntenLinks" eine "Migrationscharta" auf, welche
Kirchen konkret aufforderte, schärferen Protest gegen die heutige Migrationspolitik zu
äussern und sich mehr in die Debatte einzubringen. Walter Müller, Sprecher der
Bischofskonferenz, wollte diesbezüglich keinen Kommentar abgeben, liess es sich aber
nicht nehmen zu betonen, dass die Tagespolitik kein Einmischungsfeld der Kirche
darstelle. 
Der Bischof des Bistums Basel, Felix Gmür, schien diesbezüglich aber eine gänzlich
andere Meinung zu vertreten: Über Monate wurde er nicht müde, Kritik an der
Asyldebatte in der Schweiz zu üben und die Engstirnigkeit mancher Politiker
anzuprangern. Die Grenzen für Asylsuchende zu schliessen sei "völlig daneben" und
bringe im Endeffekt niemandem etwas; die westlichen Länder müssten sich ihrer
Verantwortung stellen. Auf diese Aussagen Gmürs folgte wiederum Kritik aus den
Reihen der politischen Elite – überraschenderweise ausgerechnet von Seiten des CVP-
Präsidenten Christophe Darbellay. Seiner Auslegung nach könne die Kirche nicht nur
Offenheit predigen, sondern müsse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Bischof
Gmür liess sich diesbezüglich nicht zweimal bitten: Er setzte ein Zeichen, indem er
Anfangs August 2015 ankündigte, dass das Bistum prüfen lassen wolle, ob die
Wohneinheiten des Schlosses Steinbrugg in Solothurn für diesen Zweck geeignet seien.
Im September konnte er sodann auch, nach einem Behördentreffen zwecks Klärung
organisatorischer Fragen, einen positiven Bescheid verkünden; es sollen
Wohneinheiten für bis zu zwölf Personen geschaffen werden, welche nach
Umbauarbeiten – Rückbau von Büroräumlichkeiten – voraussichtlich ab Ende Oktober
2015 bezugsbereit sein könnten. 12
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Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.03.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 13
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